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Die Kostenfolgen der Vergabe von Mandaten und dem Einkauf von externen Dienstleistungen

sind momentan wenig transParent.
Die Vermutung liegt nane, O'ass in diesem Bereich ein erhebliches Sparpotenzial vorhanden ist'
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Rechtliche Grundlagen parlamentarische Vorstösse
Mittels Postulat kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus demZuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten, des Grossen Gemeinderates oder des
Gemeinderates prüft. Der Gemeinderat entscheidet, ob er zuhanden des Grossen Gemeinderates
eine Vorlage ausarbeitet.
o Artikel4l Gemeindeordnung
r Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
Grosser Gemeinderat Lyss
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